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Beschlussgegenstand

Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet  
hier: Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Festlegung von Abschlägen

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt:
1. mit der  Erhebung von Ausgleichsbeträgen auf der Basis des Abschlusses freiwilliger
Vereinbarungen ab 2010 zu beginnen, 
2. folgende Abschläge beim Abschluss freiwilliger Vereinbarungen zur vorfristigen
Ablösung von Ausgleichsbeträgen zu vereinbaren:
-  max. Abschlag für das Jahr 2010 von 20 %. 
-  Danach jährlich gestaffelte pauschale Abschläge, d. h. jährliche Reduzierung des 
   Abschlags um 2 Prozentpunkte (2011: 18 %, 2012: 16 % usw.)
Die pauschalen Abschläge sind für alle Wertzonen im Sanierungsgebiet gültig.


